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Beschluss:
Die Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger in Braunschweig - 
Teil 3 werden wie in der Anlage aufgeführt geändert. Die Änderungen treten rückwirkend 
zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Sachverhalt:
Entsprechend der Umsetzung des Ratsbeschlusses zum Doppelhaushalt 2025/2026 – An-
träge 096 und 097 der Fraktionen der SPD und des Bündnis 90/Die Grünen zur Haushaltsle-
sung - werden die seit 2014 nahezu unveränderten Sachkostenpauschalen für das Jahr an-
gepasst und ab dem Jahr 2026 dynamisiert. Die Dynamisierung der Sachkosten wurde ent-
sprechend in die Richtlinie aufgenommen.

Bei der Anpassung der Pauschalen wurde den Anträgen der freien Träger gefolgt. Die Reini-
gungspauschale wurde unter Zugrundelegung des aktuell gültigen Quadratmeterpreises für 
Reinigungsleistungen des Fachbereichs Gebäudemanagement ermittelt. Weitere Änderun-
gen dienen der Klarstellung des Verfahrens oder sind redaktioneller Art. Das Verfahren zur 
Ermittlung der Pauschalen und zum Eigenanteil der freien Träger entspricht der langjährigen 
Praxis und soll nun in der Richtlinie festgeschrieben werden.

Die entstehenden Mehrkosten in Höhe von 75.000 € in 2025 und 92.300 € in 2026 sind 
durch oben beschlossene Anträge vorbehaltlich der Genehmigung im Doppelhaushalt 
2025/2026 eingestellt.

Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 5 Ziff. 3f der Satzung für das Jugendamt der 
Stadt Braunschweig.

Dr. Rentzsch

Anlage/n:
Gegenüberstellung Richtlinie Teil 3
Förderrichtlinien Teil 3
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4. Änderung gemäß Ratsbeschluss vom 11. Mai 2010 
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4.2.3 Reinigungskosten 
4.2.4 Unterhaltungsaufwendungen 
4.2.5 Personalkosten  
4.2.6 Honorarkosten 
4.2.7 Programmkosten 
4.2.8 Verwaltungskosten 
4.3 Anpassung der Pauschalen 
 
5 Eigenleistungen 
 
6 Haushaltsvorbehalt 
 
7 Verfahren (Antrag, Bewilligung, Auszahlung, Verwendungsnachweis) 
 
8 Inkrafttreten 
 
 
Fragen zum Antrags-/ Nachweisverfahren bzw. zu den einzelnen Bestimmun-
gen dieser Richtlinien beantwortet 
Wolfgang Schulz (Telefon 0531/470-8515 Fax 0531/470-94 8515 Email: wolf-
gang2.schulz@braunschweig.de). 
 
Die Abteilung Jugendförderung ist per Fax unter 05 31/4 70-80 74 zu erreichen. 
 
 
 
Hausanschrift 
Eiermarkt 4 - 5 
38100 Braunschweig 
 

4.2.3 Reinigungskosten 
4.2.4 Unterhaltungsaufwendungen 
4.2.5 Personalkosten  
4.2.6 Honorarkosten 
4.2.7 Programmkosten 
4.2.8 Verwaltungskosten 
4.3 Anpassung der Pauschalen 
 
5 Eigenanteil 
 
6 Haushaltsvorbehalt 
 
7 Verfahren 
 
8 Inkrafttreten 
 
 
 

1  Zuwendungszweck 
 
1.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Ju-
gendarbeit in Braunschweig. Die Stadt Braunschweig versteht es daher als ihre 
Aufgabe, neben den vielfältigen Aktivitäten der verbandlichen oder in anderer 
Weise organisierten Jugendarbeit, Kinder- und Jugendzentren in freier Träger-

1 Zuwendungszweck 
 

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Jugendar-
beit in Braunschweig. Die Stadt Braunschweig versteht es daher als ihre Auf-
gabe, neben den vielfältigen Aktivitäten der verbandlichen oder in anderer 
Weise organisierten Jugendarbeit, Kinder- und Jugendzentren in freier Träger-
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schaft im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu fördern. Gesellschaftli-
che Pluralität, wie sie sich in vielen Bereichen sozialer Arbeit spiegelt, wird 
dadurch auch für den Bereich der Jugendarbeit gewährleistet. 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit bildet das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, im Besonderen §§ 1, 
8, 9 und 11). Die Inhalte richten sich nach der vom Rat der Stadt Braunschweig 
am 2. Mai 2007 beschlossenen Rahmenkonzeption der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit in Braunschweig. 
 

schaft im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu fördern. Gesellschaftli-
che Pluralität, wie sie sich in vielen Bereichen sozialer Arbeit spiegelt, wird 
dadurch auch für den Bereich der Jugendarbeit gewährleistet. 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit bildet das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, im Besonderen §§ 1, 
8, 9 und 11). Die Inhalte richten sich nach der vom Rat der Stadt Braunschweig 
am 22.September 2022 beschlossenen Rahmenkonzeption der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in Braunschweig. 

2 Zuwendungsvoraussetzung 
 
2.1 Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
 
• der Träger der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung vom Jugendhil-
feausschuss gemäß § 74 Abs. 1 SGB VIII als förderungswürdig anerkannt ist 
und dass 
 
• im Einzugsgebiet der Einrichtung (bezogen auf die Bevölkerungsstruk-
tur und auf die in dem Bereich vorhandenen Einrichtungen) ein Bedarf vorhan-
den ist. 
 
Dieser Bedarf wird vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie festgestellt. 
 

2 Zuwendungsvoraussetzung 
 
Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
 

 der Träger der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung vom Jugendhilfeaus-
schuss gemäß § 74 Abs. 1 SGB VIII als förderungswürdig anerkannt ist und  

 

 im Einzugsgebiet der Einrichtung (bezogen auf die Bevölkerungsstruktur 
und auf die in dem Bereich vorhandenen Einrichtungen) ein Bedarf vorhan-
den ist. 

 

2.2 Über die Feststellung des Bedarfs bisher nicht nach diesen Förderricht-
linien geförderter Einrichtungen sowie über die Feststellung einer Änderung des 
Bedarfs einer bereits geförderten Ein-richtung entscheidet der Jugendhilfeaus-
schuss durch Beschluss. 

Über die Feststellung des Bedarfs bisher nicht nach diesen Förderrichtlinien ge-
förderter Einrichtungen sowie über die Feststellung einer Änderung des Bedarfs 
einer bereits geförderten Einrichtung entscheidet der Jugendhilfeausschuss 
durch Beschluss. 
 

2.3 Über die Gewährung eines Zuschusses nach diesen Richtlinien sowie 
dessen Höhe entscheidet der Jugendhilfeausschuss im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel mit Beschluss. 

Über die Gewährung eines Zuschusses nach diesen Richtlinien sowie dessen 
Höhe entscheidet der Jugendhilfeausschuss im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel mit Beschluss. 
 

3 Gegenstand der Förderung 
 
3.1 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
 

3 Gegenstand der Förderung 
 
3.1 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
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Gefördert werden die Betriebskosten der nachfolgenden offenen Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen (Kinder- und Jugendzentren/-treffs und -räume so-
wie Aktiv- bzw. Abenteuerspielplätze) freier Träger. 

Gefördert werden die Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) der unter 3.5 
genannten anerkannten offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier 
Träger. 
 

3.2 Gliederung 
 
 Die Stadt Braunschweig unterscheidet nach folgender Gliederung: 
 
Aktiv-/Abenteuerspielplätze 
• Kleine Aktiv-/Abenteuerspielplätze 
• Mittlere und große Abenteuerspielplätze 
 
Kinder- und Jugendzentren 
• Kleine Einrichtungen 
• Mittlere Einrichtungen 
• Große Einrichtungen 
 
Kinder- und Jugendtreffs 
 
Kinder- und Jugendräume 
 

3.2 Gliederung 
 
Die Stadt Braunschweig unterscheidet nach folgender Gliederung: 

 

 Aktiv-/Abenteuerspielplätze 
 
 
 

 Kinder- und Jugendzentren (inkl. Jugendzentren und Kinder- und 
Jugendtreffs) 

 
 
 
 
 

 Kinder- und Jugendräume 
 

3.3 Personalbedarf 
 
 Für die Bemessung des Personalbedarfes und der Öffnungszeit, gelten 
die in der Jugendhilfeplanung festgelegten Kriterien 

3.3 Personalbedarf 
 
Für die Bemessung des Personalbedarfes und der Öffnungszeit, gelten die in 
der Jugendhilfeplanung festgelegten Kriterien. 
 

3.3.1 Hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
 
 Hiernach sind unabhängig von dem zeitlichen Umfang zur Gewährleis-
tung eines regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Betriebes einer 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung mind. zwei hauptamtliche pädagogische 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter erforderlich. 
  
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Be-
triebes eines Kin-der- und Jugendtreffs kann die Beschäftigung einer hauptamt-
lichen pädagogischen Mitarbeiterin/eines hauptamtlichen pädagogischen Mitar-
beiters auf der Basis einer Teilzeitbeschäftigung ausreichend sein.  
 

3.3.1 Hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende 
 
Hiernach sind unabhängig von dem zeitlichen Umfang zur Gewährleistung ei-
nes regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Betriebes einer Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtung mind. zwei hauptamtliche pädagogische Mitarbei-
tende erforderlich. 
  
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Be-
triebes eines Kinder- und Jugendtreffs kann die Beschäftigung einer hauptamtli-
chen pädagogischen Mitarbeiterin/eines hauptamtlichen pädagogischen Mitar-
beiters auf der Basis einer Teilzeitbeschäftigung ausreichend sein.  



Stand 12. Juni 2014 neu 
 
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Be-
triebes eines Kin-der- und Jugendraumes kann die Beschäftigung einer qualifi-
zierten Honorarmitarbeiterin /eines qualifizierten Honorarmitarbeiters auch aus-
reichend sein. 

 
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Be-
triebes eines Kinder- und Jugendraumes kann die Beschäftigung einer qualifi-
zierten Honorarmitarbeiterin /eines qualifizierten Honorarmitarbeiters auch aus-
reichend sein. 
 

3.3.2 Honorarmitarbeiterinnen/Honorarmitarbeiter 
 
 Für die gezielte Arbeit mit Neigungs- und Interessengruppen sind ge-
eignete Honorarmitarbeiterinnen/-mitarbeiter erforderlich.  
Ein angemessenes qualifiziertes Angebot kann nur erreicht werden, wenn hier 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit entsprechenden handwerklichen, kreativen oder 
musischen Fähigkeiten zur Verfügung stehen. 

3.3.2 Honorarmitarbeitende 
 
Für die gezielte Arbeit mit Neigungs- und Interessengruppen sind geeignete Ho-
norarmitarbeitende erforderlich.  
 
Ein angemessenes qualifiziertes Angebot kann nur erreicht werden, wenn hier 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit entsprechenden handwerklichen, kreativen oder 
musischen Fähigkeiten zur Verfügung stehen.  
 

3.4 Öffnungszeiten 
 Bei den Öffnungszeiten der Einrichtungen ist zu berücksichtigen, dass 
neben der eigentlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern eine Rüstzeit (das ist praktische Arbeit wie Einkaufen, Vorbe-
reiten, Reparieren, Aufräumen usw.) eingeräumt und eine Vorbereitungszeit (für 
die theoretische Vorarbeit und die praktische Organisation) zugestanden wer-
den muss. Ferner dass von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in den sonstigen 
Dienstzeiten Öffentlichkeits- und Elternarbeit zu leisten ist; Kontakte zu anderen 
Behörden und Institutionen sowie Schulen zu knüpfen und zu pflegen sind und 
an Dienstbesprechungen teilgenommen werden muss. 
 
  
 
 
Entsprechend der Bedarfsanerkennung durch den Jugendhilfeausschuss ergibt 
sich für die bestehenden Einrichtungen folgende Klassifizierung 

3.4 Öffnungszeiten 
 
Bei den Öffnungszeiten der Einrichtungen ist zu berücksichtigen, dass neben 
der eigentlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den Mitarbeitenden eine 
Rüstzeit (praktische Arbeit wie Einkaufen, Vorbereiten, Reparieren, Aufräumen 
usw.) eingeräumt und eine Vorbereitungszeit (für die theoretische Vorarbeit und 
die praktische Organisation) zugestanden werden muss. Ferner dass von den 
Mitarbeitenden in den sonstigen Dienstzeiten Öffentlichkeits- und Elternarbeit 
sowie Gemeinwesenarbeit und Fortbildungen zu leisten sind; Kontakte zu ande-
ren Behörden und Institutionen sowie Schulen zu knüpfen und zu pflegen sind 
und an Dienstbesprechungen teilgenommen werden muss. Kooperation und 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit (AK 
OKJA) soll gewährleistet werden. 
 
Entsprechend der Bedarfsanerkennung durch den Jugendhilfeausschuss erge-
ben sich für die bestehenden Einrichtungen die unter 3.5 aufgeführten Klassifi-
zierungen zu den Öffnungszeiten. 
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3.5 Anerkannte Einrichtungen 
 
3.5.1 Aktiv-/Abenteuerspielplätze 
kleine Aktiv-/Abenteuerspielplätze  
Öffnungszeiten: 19,5 bis 23,5 Stunden 
• Aktivspielplatz Schwarzer Berg 
Personal: zwei Pädagogische Kräfte  
(TZ 50) 
 
mittlere und große Abenteuerspielplätze 
Öffnungszeiten: mindestens 23,5 Stunden  
• Aktivspielplatz Gliesmarode 
Personal: zwei Pädagogische Kräfte  
(1 VZ + 1 TZ 501)] 
 
• Abenteuerspielplatz Melverode 
Personal: zwei Pädagogische Kräfte  
(VZ) und ein BfDL 
 

3.5 Anerkannte Einrichtungen 
 

3.5.1 Aktiv-/Abenteuerspielplätze 
 

 Aktivspielplatz Schwarzer Berg 
Öffnungszeit: mindestens 19,5 Stunden 
Stellensoll: 2 x TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 
 

 Aktivspielplatz Gliesmarode 
Öffnungszeit: mindestens 23,5 Stunden 
Stellensoll: 1 VZ + 1 TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 
 

 Abenteuerspielplatz Melverode 
Öffnungszeit: mindestens 23,5 Stunden 
Stellensoll: 2 VZ + 1 TZ 50 + 1 BFD, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 

 

3.5.2 Kinder- und Jugendzentren 
 
Kleine Einrichtungen  
Öffnungszeit: mindestens 19,5 Stunden 
• Kinder- u. Jugendzentrum Wenden 
• Kinder- und Jugendzentrum Geitelde  
• Kinder- und Jugendzentrum Leiferde 
Personal: jeweils zwei Pädagogische Kräfte (TZ 501) 
 
Öffnungszeit: mindestens 28,5 Stunden 
• Kinder- u. Jugendzentrum Broitzem 
• Jugendzentrum Gliesmarode 
• Kinder- und Jugendzentrum Hondelage 
Personal: jeweils zwei Pädagogische Kräfte  
(1VZ + 1TZ 751)  
 
• Kinder- u. Jugendzentrum Treff im Bebel-hof 
Personal: zwei Pädagogische Kräfte  

3.5.2 Kinder- und Jugendzentren 
 

 Kinder- und Jugendzentrum Geitelde 

 Kinder- und Jugendzentrum Leiferde 

 Kinder- und Jugendzentrum Wenden 
Öffnungszeit: mindestens 19,5 Stunden 
Stellensoll: 2 x TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 

 

 Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof 
Öffnungszeit: mindestens 28.5 Stunden 
Stellensoll: 1 VZ + 1 TZ 65, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 

 

 Kinder- und Jugendzentrum Broitzem 

 Jugendzentrum Gliesmarode 

 Kinder- und Jugendzentrum Hondelage 
Öffnungszeit: mindestens 28,5 Stunden  
Stellensoll: 1 x VZ + 1 TZ 75, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 
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(1 VZ + 1 TZ 651) 
Mittlere Einrichtungen  
Öffnungszeit: mindestens 30 Stunden 
• Kinder- und Jugendzentrum Lamme 
• Kinder- und Jugendzentrum Magni 
• Kinder- und Jugendzentrum östliches Ringgebiet 
Personal: jeweils drei Pädagogische Kräfte  
(2 VZ + 1 TZ 501) 
 
Mittlere Einrichtungen  
Öffnungszeit: mindestens 33,5 Stunden 
• Jugendzentrum Kreuzstr.  
• Jugendzentrum Stöckheim  
• Jugendzentrum Drachenflug 
Personal: jeweils drei Pädagogische Kräfte (3 VZ) 
 
Große Einrichtungen 
Öffnungszeit: mindestens 33,5 Stunden 
• Heinrich-Jasper-Haus 
Personal: drei Pädagogische Kräfte  
(3 VZ + 1 BfDL)] 
 

 

 Kinder- und Jugendzentrum Kiez 

 Kinder- und Jugendzentrum Lamme 

 Kinder- und Jugendzentrum Magni 
Öffnungszeit: mindestens 30 Stunden 
Stellensoll: 2 VZ + 1 TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 

 
 
 
 

 Jugendzentrum Drachenflug 

 Jugendzentrum Kreuzstraße 

 Jugendzentrum Siekgraben 
Öffnungszeit: mindestens 33,5 Stunden 
Stellensoll: 3 VZ, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 
 

 Heinrich-Jasper-Haus 
Öffnungszeit: mindestens 33,5 Stunden 
Stellensoll: 3 VZ + 1 BFD, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 

 

3.5.3 Kinder- und Jugendtreffs  
 Öffnungszeiten: mindestens 13 Stunden 
 (zurzeit keine Einrichtung) 
 
3.5.4 Kinder- und Jugendräume  
 Öffnungszeiten: mindestens 4 Stunden 
• Kinder- und Jugendraum Bevenrode 
Personal: Honorarmitarbeiterinnen/-Honorarmitarbeiter auf Stundenbasis 

 
 
 
 
3.5.3 Kinder- und Jugendräume 
 

 Kinder- und Jugendraum Bevenrode 
Öffnungszeit: mindestens 4 Stunden 
Stellensoll: 2 Honorarmitarbeitende auf Stundenbasis 
Anzahl pädagogische Kräfte: 2 für Honorarkosten , sonst 0,25 

 
Die Angabe der Anzahl der pädagogischen Kräfte dient als Grundlage der Be-
rechnung der Sachkostenpauschalen.  
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4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
 
4.1 Finanzierungsart 
 
Die Zuwendung (der Zuschuss) wird nach den Bestimmungen der Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braun-
schweig als Festbetragsfinanzierung zu den Betriebskosten der Kinder- und Ju-
gendfreizeiteinrichtungen im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushalts-
mittel gewährt. 

4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
 
4.1 Finanzierungsart 
 
Die Zuwendung (der Zuschuss) wird nach den Bestimmungen der Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braun-
schweig als Festbetragsfinanzierung zu den Betriebskosten der Kinder- und Ju-
gendfreizeiteinrichtungen im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushalts-
mittel gewährt. Die errechneten Beträge werden auf 100,00 € gerundet. 
 

4.2 Pauschalen 
 
Die Zuschüsse werden auf der Grundlage von pauschalierten Beträgen für Be-
triebskosten und Personalkosten ermittelt. Dabei werden nachstehend aufge-
führte „Bereiche“ und folgende „Pauschalen“ berücksichtigt: 

4.2 Pauschalen 
 
Die Zuwendung wird auf Grundlage  
 

 der durch den freien Träger beantragten voraussichtlichen Kosten für Miete/ 
Grundstücksabgaben und Energie, 

 der durch den Träger beantragten Personalkosten unter Berücksichtigung 
des Besserstellungsverbots 

 der durch die Verwaltung errechneten pauschalierten Beträge für Reini-
gungs- und Unterhaltskosten sowie Honorar-, Programm- und Verwaltungs-
kosten  

ermittelt.  
 
Es erfolgt eine pauschale Förderung, ohne beleghafte Nachweise. Die pau-
schalierten Beträge für Reinigung, Unterhaltung, Honorar-, Programm- und Ver-
waltungskosten sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

4.2.1 Mieten/Grundstücksabgaben 
 
Bei den Einrichtungen von Trägern, die in städtischen Gebäuden bzw. auf städ-
tischen Grundstücken untergebracht sind, werden vorweg Mieten und Grund-
stücksabgaben nicht berücksichtigt. 
 
Im Übrigen werden die nachgewiesenen Kosten berechnet.  

4.2.1 Mieten/Grundstücksabgaben 
 
Bei den Einrichtungen von Trägern, die in städtischen Gebäuden bzw. auf städ-
tischen Grundstücken untergebracht sind, werden vorweg Mieten und Grund-
stücksabgaben nicht berücksichtigt. 

 
Im Übrigen werden die nachgewiesenen Kosten berechnet. 
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4.2.2 Energiekosten 
 
Die Energiekosten werden anhand der nachgewiesenen Kosten berechnet. 

4.2.2 Energiekosten 
 
Die Energiekosten werden anhand der nachgewiesenen Kosten berechnet. 
 

4.2.3 Reinigungskosten 
 
Die Reinigungskostenpauschale beträgt 25,00 €/ qm zu reinigender Grundflä-
che. Bei Einrichtungen mit einer überdurchschnittlich großen Außenfläche (Ak-
tiv-/Abenteuerspielplätze und Jugendzentren/-treffs mit einer Außenfläche von 
über 2 000 qm) wird die Pauschale um einen Betrag in Höhe von 250,00 € (zur 
Beschaffung von Müllcontainern o. ä.) erhöht. 

4.2.3 Reinigungskosten 
 
Die Reinigungskostenpauschale beträgt 35,00 €/ qm zu reinigender Grundflä-
che. Bei Einrichtungen mit einer überdurchschnittlich großen Außenfläche (Ak-
tiv-/Abenteuerspielplätze und Jugendzentren/-treffs mit einer Außenfläche von 
über 2 000 qm) wird die Pauschale um einen Betrag in Höhe von 250,00 € (zur 
Beschaffung von Müllcontainern o. ä.) erhöht. 
 

4.2.4 Unterhaltungsaufwendungen 
 
Die Pauschale für Kinder- und Jugendzentren/-treffs in eigenen Räumlichkeiten 
wird mit 15,40 €/qm Grundfläche berechnet. Diese Regelung findet ebenso An-
wendung für die Räumlichkeiten der Aktiv-/Abenteuerspielplätze und für Kinder- 
und Jugendzentren/-treffs, welche sich in angemieteten Räumlichkeiten befin-
den. Bei anderen Einrichtungen wird eine Pauschale in Höhe von 5,00 €/qm 
Grundfläche berechnet. 
 
Für die Unterhaltung der Außenfläche wird eine Pauschale in Höhe von 
1.030,00 €/5 000 qm Außenfläche berechnet. 
 
(Anzumerken ist noch, dass Investitionsmaß-nahmen nach wie vor über den 
Zuschussbereich II/7 der Förderrichtlinien zu beantragen bzw. ab-zurechnen 
sind.) 

4.2.4 Unterhaltungsaufwendungen 
 
Die Pauschale für Kinder- und Jugendzentren/-treffs in eigenen Räumlichkeiten 
wird mit 15,50 €/qm Grundfläche berechnet. Diese Regelung findet ebenso An-
wendung für die Räumlichkeiten der Aktiv-/Abenteuerspielplätze und für Kinder- 
und Jugendzentren/-treffs, welche sich in angemieteten Räumlichkeiten befin-
den. Bei anderen Einrichtungen wird eine Pauschale in Höhe von 5,00 €/qm 
Grundfläche berechnet. 
 
Für die Unterhaltung der Außenfläche wird eine Pauschale in Höhe von 
1.040,00 €/5 000 qm Außenfläche berechnet. 
 
Investitionsmaßnahmen werden über den Zuschussbereich II/7 der Förderricht-
linien Teil 2 beantragt und abgerechnet.  

4.2.5 Personalkosten 
 
Die pauschalierten Beträge für Aufwendungen zu den Personalkosten werden 
unter Berücksichtigung der Vorschriften für den öffentlichen Dienst (TVöD-
SuE/VKA) ermittelt. Die so errechneten Beträge werden auf volle 100,00 € ge-
rundet. 
 
 
 
 
 

 4.2.5. Personalkosten 
 
Die beantragten Personalkosten für hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende 
können maximal bis zur Höhe der Kosten anerkannt werden, mit der vergleich-
bare Mitarbeitende bei der Stadt Braunschwieg beschäftigt wären, wenn diese 
Aufgabe von der Stadt wahrgenommen würde. Grundlage für die Ermittlung 
sind die Vorschriften für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE/VKA). Bei der Be-
rechnung wird die Eingruppierung und Erfahrungsstufe berücksichtigt. Entspre-
chend der Zuwendungsrichtlinie der Stadt Braunschweig ist eine Vergleichsbe-
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Bundesfreiwilligendienstleistende (BfDL) 
Die jährliche Pauschale für Bundesfreiwilligen-dienstleistende ermittelt sich an-
hand der Durchschnittswerte der entsprechenden Kosten des Fachbereich Kin-
der, Jugend und Familie (Anm.: Das Ergebnis wird auf volle 100,00 € gerundet.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakanzen 
Bei der Ermittlung der Aufwendungen für Personalkosten der freien Träger ist 
das Stellensoll/-ist gemäß Ziffer 3 dieser Richtlinie zugrunde zu legen. Vakan-
zen bei den Pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von weniger als ei-
nem Monat sind für die Berechnung unschädlich und bleiben bei der Ermittlung 
der Personalkosten-pauschale unberücksichtigt. Vakanzen ab einem Monat 
werden bei der Berechnung berücksichtigt. Zum Ausgleich werden höhere Ho-
norarkosten im Umfang von 8,50 €  pro Stunde Öffnungszeit in die Berechnung 
einbezogen. 

rechnung durchzuführen, um das Besserstellungsverbot zu prüfen. Zuwen-
dungsfähig ist das Ergebnis der Vergleichsberechnung, sofern der Träger nicht 
geringere Personalkosten angibt.   
 
Die maximale Höhe der Aufwendungen für Personal werden pro pädagogischer 
Fachkraft berechnet und können daher nicht für die Deckung der gesamten 
Personalkosten verwendet werden. 
 
Die jährliche Pauschale für Bundesfreiwilligendienstleistende ermittelt sich an-
hand der Durchschnittswerte der entsprechenden Kosten des Fachbereich Kin-
der, Jugend und Familie. Bei deren Ermittlung werden Taschengelder, Abgaben 
zu Sozialversicherung sowie Fortbildungskosten anerkannt. 
 
Sozialarbeitende/-padägoginnen und -pädagogen im Anerkennungsjahr sind 
hauptamtlichen Mitarbeitern gleichgestellt und finden Berücksichtigung nach 
dem Tarifvertrag. 
 
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten können in angemessenem Um-
fang berücksichtigt werden, sofern dem Träger Kosten entstehen und diese be-
legt werden. 
 
Bei der Ermittlung der Aufwendungen für Personalkosten der freien Träger ist 
das Stellensoll/-ist gemäß Ziffer 3.5 dieser Richtlinie zugrunde zu legen.  
 
Vakanzen bei den Pädagogischen Mitarbeitenden von weniger als einem Monat 
sind für die Berechnung unschädlich und bleiben bei der Ermittlung der Perso-
nalkostenpauschale unberücksichtigt. Vakanzen ab einem Monat werden bei 
der Berechnung berücksichtigt. Zum Ausgleich können höhere Honorarkosten 
nur dann im Umfang von 12,50 € pro Stunde Öffnungszeit in die Berechnung 
einbezogen werden, sofern die Vakanz zeitnah mitgeteilt wurde. 
 

4.2.6 Honorarkosten 
 
Die Pauschale für Honorarkosten wird bei Kinder- und Jugendzentren/-treffs mit 
2.350,00 € pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter und für Aktiv-/Abenteuerspielplätze 
mit 2.930,00 € pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter entsprechend des Stellensolls 
berechnet. 

4.2.6 Honorarkosten 
 
Die Pauschale für Honorarkosten wird bei Kinder- und Jugendzentren/-treffs mit 
2.575,00 € pro pädagogischer Kraft und für Aktiv-/Abenteuerspielplätze mit 
3.155,00 € pro pädagogischer Kraft berechnet. 
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Für Einrichtungen mit einer Personalausstattung von bis zu zwei Mitarbeiterin-
nen bzw. Mitarbeitern wird die Pauschale um einen Betrag in Höhe von 
1.160,00 € erhöht. 
 

Für Einrichtungen mit einer Personalausstattung von bis zu zwei pädagogischen 
Kräften wird die Pauschale um einen Betrag in Höhe von 1.190,00 € erhöht. 
 

4.2.7 Programmkosten 
 
Die Pauschale für Programmkosten wird bei Jugendzentren mit 2.060,00 € pro 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter und bei Abenteuerspielplätzen mit 2.570,00 € pro 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter entsprechend des Stellensolls berechnet. 
 

4.2.7 Programmkosten 
 
Die Pauschale für Programmkosten wird bei Jugendzentren mit 2.220,00 € pro 
pädagogischer Kraft und bei Abenteuerspielplätzen mit 2.730,00 € € pro päda-
gogischer Kraft berechnet. 
 

4.2.8 Verwaltungskosten 
 
Die Pauschale für Verwaltungskosten setzt sich zusammen aus 
• einem Sockelbetrag pro Einrichtung in Höhe von 2.570,00 € und 
• einem Zuschlag in Höhe von 2.570,00 € pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
der Einrichtung (entsprechend des Stellensolls) 

4.2.8 Verwaltungskosten 
 
Die Pauschale für Verwaltungskosten setzt sich zusammen aus 

• einem Sockelbetrag pro Einrichtung in Höhe von 2.590,00 € und 
• einem Zuschlag in Höhe von 2.590,00 € pro pädagogischer Kraft der Ein-

richtung. 
 

4.3 Anpassung der Pauschalen 
 
Die Pauschalen für Personalkosten werden jährlich entsprechend der für den 
öffentlichen Dienst ausgehandelten Tarifverträge angepasst. 
 
Die Pauschalen für Honorarkosten werden entsprechend der Verfahrensweise 
städtischer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen angepasst. 
 
Die Pauschalen für Raumkosten, Programmkosten und Verwaltungskosten wer-
den regelmäßig durch den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie überprüft 
und ggf. im Einzelfall durch den Jugendhilfeausschuss verändert.  

4.3 Anpassung der Pauschalen 
 
Die Pauschalen für Personalkosten werden jährlich entsprechend der für den öf-
fentlichen Dienst ausgehandelten Tarifverträge angepasst. 
 
Die Pauschalen für Sachkosten werden jährlich dynamisiert. Die Dynamisierung 
der Sachkosten erfolgt analog des Ratsbeschlusses DS-Nr. 21-17494 bzw. 
nachfolgender Anpassungen. 
 
 

5 Eigenleistungen 
 
Die Höhe der Zuwendung richtet sich auf einen auf die Finanzkraft bzw. Beson-
derheit des freien Trägers abgestimmten Vomhundertsatz dieser pauschalierten 
Betriebskosten. 
 
Dieser Vomhundertsatz findet auf Mietkosten/Grundstücksangeben und Ener-
giekosten keine Anwendung. 
 
Der Satz wird jährlich vom Jugendhilfeausschuss festgelegt. 

5 Eigenanteil 
 
Die Höhe der Zuwendung richtet sich auf einen auf die Finanzkraft bzw. Beson-
derheit des freien Trägers abgestimmten Vomhundertsatz dieser pauschalierten 
Betriebskosten. 
 
Grundsätzlich wird ein Eigenanteil von 10% bei nichtkonfessionellen Trägern und 
von 20% bei konfessionellen Trägern festgelegt. Dieser Vomhundertsatz findet 
auf Mietkosten/Grundstücksangeben und Energiekosten keine Anwendung. 
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6 Haushaltsvorbehalt 
 
Sofern die vom Rat der Stadt Braunschweig bereitgestellten Haushaltsmittel 
eine Förderung im Umfang der nach diesen Richtlinien ermittelten pauschalier-
ten Betriebskosten der freien Träger nicht zulässt, wird der Zuschuss um einen 
entsprechenden Vomhundertsatz gekürzt. 

6 Haushaltsvorbehalt 
 
Sofern die vom Rat der Stadt Braunschweig bereitgestellten Haushaltsmittel eine 
Förderung im Umfang der nach diesen Richtlinien ermittelten pauschalierten Be-
triebskosten der freien Träger nicht zulässt, wird der Zuschuss um einen entspre-
chenden Vomhundertsatz gekürzt. 
 

7 Verfahren (Antrag, Bewilligung, Auszahlung, Verwendungsnachweis) 
 
Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig vom 
14. 07. 1998 Anträge sind mit dem vorgeschriebenen Formular bis zum 31.12. 
für das Folgejahr einzureichen. 

7 Verfahren 
 
Das Verfahren richtet sich, soweit in dieser Richtlinie keine spezielle Regelung 
getroffen wird, nach den Bestimmungen der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig vom 14.07.1998. 
 
Anträge sind mit dem vorgeschriebenen Formular bis zum 30.11. für das Folge-
jahr einzureichen. 
 
Eine Abrechnung erfolgt auf Grundlage der nachgewiesenen Kosten über den 
Verwendungsnachweis. Dieser ist mit dem entsprechenden Formular bis zum 
30.06. des Folgejahres einzureichen. Mit dem Verwendungsnachweis ist ein 
Sachbericht sowie eine gesonderte detaillierte Einnahmen- und Ausgabenauf-
stellung vorzulegen. Verspätete oder unvollständige Anträge bzw. Verwen-
dungsnachweise können eine Einstellung der Zahlung bzw. Rückforderung der 
Zuschüsse nach sich ziehen. 
 

8 Inkrafttreten 
 
Diese Regelungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2014 in Kraft. 

8 Inkrafttreten 
 
Diese Regelungen treten rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft. 
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1 Zuwendungszweck 
 
Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Jugendarbeit in Braun-
schweig. Die Stadt Braunschweig versteht es daher als ihre Aufgabe, neben den vielfältigen 
Aktivitäten der verbandlichen oder in anderer Weise organisierten Jugendarbeit, Kinder- und 
Jugendzentren in freier Trägerschaft im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu för-
dern. Gesellschaftliche Pluralität, wie sie sich in vielen Bereichen sozialer Arbeit spiegelt, 
wird dadurch auch für den Bereich der Jugendarbeit gewährleistet. 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit bildet 
das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, im Besonderen §§ 1, 8, 9 und 11). Die Inhalte 
richten sich nach der vom Rat der Stadt Braunschweig am 22.September 2022 beschlosse-
nen Rahmenkonzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Braunschweig. 
 

2 Zuwendungsvoraussetzung 
 
Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
 

 der Träger der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung vom Jugendhilfeausschuss ge-
mäß § 74 Abs. 1 SGB VIII als förderungswürdig anerkannt ist und  

 

 im Einzugsgebiet der Einrichtung (bezogen auf die Bevölkerungsstruktur und auf die 
in dem Bereich vorhandenen Einrichtungen) ein Bedarf vorhanden ist. 

 
Über die Feststellung des Bedarfs bisher nicht nach diesen Förderrichtlinien geförderter Ein-
richtungen sowie über die Feststellung einer Änderung des Bedarfs einer bereits geförderten 
Einrichtung entscheidet der Jugendhilfeausschuss durch Beschluss. 
 
Über die Gewährung eines Zuschusses nach diesen Richtlinien sowie dessen Höhe ent-
scheidet der Jugendhilfeausschuss im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
tel mit Beschluss. 
 

3 Gegenstand der Förderung 
 
3.1 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 

 
Gefördert werden die Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) der unter 3.5 genannten 
anerkannten offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger. 
 
3.2 Gliederung 

 
Die Stadt Braunschweig unterscheidet nach folgender Gliederung: 
 

 Aktiv-/Abenteuerspielplätze 

 Kinder- und Jugendzentren (inkl. Jugendzentren und Kinder- und Jugendtreffs) 

 Kinder- und Jugendräume 
 
3.3 Personalbedarf 

 
Für die Bemessung des Personalbedarfes und der Öffnungszeit, gelten die in der Jugendhil-
feplanung festgelegten Kriterien.
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3.3.1 Hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende 

 
Hiernach sind unabhängig von dem zeitlichen Umfang zur Gewährleistung eines regelmäßi-
gen und verantwortlich durchgeführten Betriebes einer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung 
mind. zwei hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende erforderlich. 
  
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Betriebes eines 
Kinder- und Jugendtreffs kann die Beschäftigung einer hauptamtlichen pädagogischen Mitar-
beiterin/eines hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiters auf der Basis einer Teilzeitbe-
schäftigung ausreichend sein.  
 
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und verantwortlich durchgeführten Betriebes eines 
Kinder- und Jugendraumes kann die Beschäftigung einer qualifizierten Honorarmitarbeiterin 
/eines qualifizierten Honorarmitarbeiters auch ausreichend sein. 
 
3.3.2 Honorarmitarbeitende 

 
Für die gezielte Arbeit mit Neigungs- und Interessengruppen sind geeignete Honorarmitar-
beitende erforderlich.  
 
Ein angemessenes qualifiziertes Angebot kann nur erreicht werden, wenn hier Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter mit entsprechenden handwerklichen, kreativen oder musischen Fähigkeiten 
zur Verfügung stehen. 
 
3.4 Öffnungszeiten 

 
Bei den Öffnungszeiten der Einrichtungen ist zu berücksichtigen, dass neben der eigentli-
chen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den Mitarbeitenden eine Rüstzeit (praktische Ar-
beit wie Einkaufen, Vorbereiten, Reparieren, Aufräumen usw.) eingeräumt und eine Vorbe-
reitungszeit (für die theoretische Vorarbeit und die praktische Organisation) zugestanden 
werden muss. Ferner dass von den Mitarbeitenden in den sonstigen Dienstzeiten Öffentlich-
keits- und Elternarbeit sowie Gemeinwesenarbeit und Fortbildungen zu leisten sind; Kontakte 
zu anderen Behörden und Institutionen sowie Schulen zu knüpfen und zu pflegen sind und 
an Dienstbesprechungen teilgenommen werden muss. Kooperation und Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit (AK OKJA) soll gewährleistet werden. 
 
Entsprechend der Bedarfsanerkennung durch den Jugendhilfeausschuss ergeben sich für 
die bestehenden Einrichtungen die unter 3.5 aufgeführten Klassifizierungen zu den Öff-
nungszeiten. 
 
3.5 Anerkannte Einrichtungen 

 
3.5.1 Aktiv-/Abenteuerspielplätze 

 

 Aktivspielplatz Schwarzer Berg 
Öffnungszeit: mindestens 19,5 Stunden 
Stellensoll: 2 x TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 

 

 Aktivspielplatz Gliesmarode 
Öffnungszeit: mindestens 23,5 Stunden 
Stellensoll: 1 VZ + 1 TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 
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 Abenteuerspielplatz Melverode 
Öffnungszeit: mindestens 23,5 Stunden 
Stellensoll: 2 VZ + 1 TZ 50 + 1 BFD, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 

 
3.5.2 Kinder- und Jugendzentren 

 

 Kinder- und Jugendzentrum Geitelde 

 Kinder- und Jugendzentrum Leiferde 

 Kinder- und Jugendzentrum Wenden 
Öffnungszeit: mindestens 19,5 Stunden 
Stellensoll: 2 x TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 

 

 Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof 
Öffnungszeit: mindestens 28.5 Stunden 
Stellensoll: 1 VZ + 1 TZ 65, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 

 

 Kinder- und Jugendzentrum Broitzem 

 Jugendzentrum Gliesmarode 

 Kinder- und Jugendzentrum Hondelage 
Öffnungszeit: mindestens 28,5 Stunden  
Stellensoll: 1 x VZ + 1 TZ 75, Anzahl pädagogische Kräfte: 2 

 

 Kinder- und Jugendzentrum Kiez 

 Kinder- und Jugendzentrum Lamme 

 Kinder- und Jugendzentrum Magni 
Öffnungszeit: mindestens 30 Stunden 
Stellensoll: 2 VZ + 1 TZ 50, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 

 

 Jugendzentrum Drachenflug 

 Jugendzentrum Kreuzstraße 

 Jugendzentrum Siekgraben 
Öffnungszeit: mindestens 33,5 Stunden 
Stellensoll: 3 VZ, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 

 

 Heinrich-Jasper-Haus 
Öffnungszeit: mindestens 33,5 Stunden 
Stellensoll: 3 VZ + 1 BFD, Anzahl pädagogische Kräfte: 3 

 
3.5.3 Kinder- und Jugendräume 

 

 Kinder- und Jugendraum Bevenrode 
Öffnungszeit: mindestens 4 Stunden 
Stellensoll: 2 Honorarmitarbeitende auf Stundenbasis 
Anzahl pädagogische Kräfte: 2 für Honorarkosten, sonst 0,25 

 
Die Angabe der Anzahl der pädagogischen Kräfte dient als Grundlage der Berechnung der 
Sachkostenpauschalen.  
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4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
 
4.1 Finanzierungsart 

 
Die Zuwendung (der Zuschuss) wird nach den Bestimmungen der Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig als Festbetragsfi-
nanzierung zu den Betriebskosten der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Rahmen 
der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel gewährt. Die errechneten Beträge werden auf 
100,00 € gerundet. 
 
4.2 Pauschalen 

 
Die Zuwendung wird auf Grundlage  
 

 der durch den freien Träger beantragten voraussichtlichen Kosten für Miete/ Grund-
stücksabgaben und Energie, 

 der durch den Träger beantragten Personalkosten unter Berücksichtigung des Bes-
serstellungsverbots 

 der durch die Verwaltung errechneten pauschalierten Beträge für Reinigungs- und 
Unterhaltskosten sowie Honorar-, Programm- und Verwaltungskosten  

ermittelt.  
 
Es erfolgt eine pauschale Förderung, ohne beleghafte Nachweise. Die pauschalierten Be-
träge für Reinigung, Unterhaltung, Honorar-, Programm- und Verwaltungskosten sind gegen-
seitig deckungsfähig. 
 
4.2.1 Mieten/Grundstücksabgaben 

 
Bei den Einrichtungen von Trägern, die in städtischen Gebäuden bzw. auf städtischen 
Grundstücken untergebracht sind, werden vorweg Mieten und Grundstücksabgaben nicht 
berücksichtigt. 
 
Im Übrigen werden die nachgewiesenen Kosten berechnet. 
 
4.2.2 Energiekosten 

 
Die Energiekosten werden anhand der nachgewiesenen Kosten berechnet. 
 
4.2.3 Reinigungskosten 

 
Die Reinigungskostenpauschale beträgt 35,00 €/ qm zu reinigender Grundfläche. Bei Ein-
richtungen mit einer überdurchschnittlich großen Außenfläche (Aktiv-/Abenteuerspielplätze 
und Jugendzentren/-treffs mit einer Außenfläche von über 2 000 qm) wird die Pauschale um 
einen Betrag in Höhe von 250,00 € (zur Beschaffung von Müllcontainern o. ä.) erhöht. 
 
4.2.4 Unterhaltungsaufwendungen 

 
Die Pauschale für Kinder- und Jugendzentren/-treffs in eigenen Räumlichkeiten wird mit 
15,50 €/qm Grundfläche berechnet. Diese Regelung findet ebenso Anwendung für die 
Räumlichkeiten der Aktiv-/Abenteuerspielplätze und für Kinder- und Jugendzentren/-treffs, 
welche sich in angemieteten Räumlichkeiten befinden. Bei anderen Einrichtungen wird eine 
Pauschale in Höhe von 5,00 €/qm Grundfläche berechnet. 
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Für die Unterhaltung der Außenfläche wird eine Pauschale in Höhe von 1.040,00 €/5 000 qm 
Außenfläche berechnet. 
Investitionsmaßnahmen werden über den Zuschussbereich II/7 der Förderrichtlinien Teil 2 
beantragt und abgerechnet. 
 
4.2.5. Personalkosten 

 
Die beantragten Personalkosten für hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende können ma-
ximal bis zur Höhe der Kosten anerkannt werden, mit der vergleichbare Mitarbeitende bei der 
Stadt Braunschwieg beschäftigt wären, wenn diese Aufgabe von der Stadt wahrgenommen 
würde. Grundlage für die Ermittlung sind die Vorschriften für den öffentlichen Dienst (TVöD-
SuE/VKA). Bei der Berechnung wird die Eingruppierung und Erfahrungsstufe berücksichtigt. 
Entsprechend der Zuwendungsrichtlinie der Stadt Braunschweig ist eine Vergleichsberech-
nung durchzuführen, um das Besserstellungsverbot zu prüfen. Zuwendungsfähig ist das Er-
gebnis der Vergleichsberechnung, sofern der Träger nicht geringere Personalkosten angibt.   
 
Die maximale Höhe der Aufwendungen für Personal werden pro pädagogischer Fachkraft 
berechnet und können daher nicht für die Deckung der gesamten Personalkosten verwendet 
werden. 
 
Die jährliche Pauschale für Bundesfreiwilligendienstleistende ermittelt sich anhand der 
Durchschnittswerte der entsprechenden Kosten des Fachbereich Kinder, Jugend und Fami-
lie. Bei deren Ermittlung werden Taschengelder, Abgaben zu Sozialversicherung sowie Fort-
bildungskosten anerkannt. 
 
Sozialarbeitende/-padägoginnen und -pädagogen im Anerkennungsjahr sind hauptamtlichen 
Mitarbeitern gleichgestellt und finden Berücksichtigung nach dem Tarifvertrag. 
 
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten können in angemessenem Umfang berücksich-
tigt werden, sofern dem Träger Kosten entstehen und diese belegt werden. 
 
Bei der Ermittlung der Aufwendungen für Personalkosten der freien Träger ist das Stellen-
soll/-ist gemäß Ziffer 3.5 dieser Richtlinie zugrunde zu legen. Vakanzen bei den Pädagogi-
schen Mitarbeitenden von weniger als einem Monat sind für die Berechnung unschädlich und 
bleiben bei der Ermittlung der Personalkostenpauschale unberücksichtigt. Vakanzen ab ei-
nem Monat werden bei der Berechnung berücksichtigt. Zum Ausgleich können höhere Hono-
rarkosten nur dann im Umfang von 12,50 € pro Stunde Öffnungszeit in die Berechnung ein-
bezogen werden, sofern die Vakanz zeitnah mitgeteilt wurde. 
 
4.2.6 Honorarkosten 

 
Die Pauschale für Honorarkosten wird bei Kinder- und Jugendzentren/-treffs mit 2.575,00 € 
pro pädagogischer Kraft und für Aktiv-/Abenteuerspielplätze mit 3.155,00 € pro pädagogi-
scher Kraft berechnet. 
 
Für Einrichtungen mit einer Personalausstattung von bis zu zwei pädagogischen Kräften wird 
die Pauschale um einen Betrag in Höhe von 1.190,00 € erhöht. 
 
4.2.7 Programmkosten 

 
Die Pauschale für Programmkosten wird bei Jugendzentren mit 2.220,00 € pro pädagogi-
scher Kraft und bei Abenteuerspielplätzen mit 2.730,00 € € pro pädagogischer Kraft berech-
net. 
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4.2.8 Verwaltungskosten 

 
Die Pauschale für Verwaltungskosten setzt sich zusammen aus 

• einem Sockelbetrag pro Einrichtung in Höhe von 2.590,00 € und 
einem Zuschlag in Höhe von 2.590,00 € pro pädagogischer Kraft der Einrichtung. 
 
4.3 Anpassung der Pauschalen 

 
Die Pauschalen für Personalkosten werden jährlich entsprechend der für den öffentlichen 
Dienst ausgehandelten Tarifverträge angepasst. 
 
Die Pauschalen für Sachkosten (werden jährlich dynamisiert. Die Dynamisierung der Sach-
kosten erfolgt analog des Ratsbeschlusses DS-Nr. 21-17494 bzw. nachfolgender Anpassun-
gen. 

5 Eigenanteil 
 
Die Höhe der Zuwendung richtet sich auf einen auf die Finanzkraft bzw. Besonderheit des 
freien Trägers abgestimmten Vomhundertsatz dieser pauschalierten Betriebskosten. 
 
Grundsätzlich wird ein Eigenanteil von 10% bei nichtkonfessionellen Trägern und von 20% 
bei konfessionellen Trägern festgelegt. Dieser Vomhundertsatz findet auf Mietkosten/Grund-
stücksangeben und Energiekosten keine Anwendung. 
 

6 Haushaltsvorbehalt 
 
Sofern die vom Rat der Stadt Braunschweig bereitgestellten Haushaltsmittel eine Förderung 
im Umfang der nach diesen Richtlinien ermittelten pauschalierten Betriebskosten der freien 
Träger nicht zulässt, wird der Zuschuss um einen entsprechenden Vomhundertsatz gekürzt. 
 

7 Verfahren 
 
Das Verfahren richtet sich grundsätzlich nach den Bestimmungen der Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig vom 14.07.1998. 
 
Anträge sind mit dem vorgeschriebenen Formular bis zum 30.11. für das Folgejahr einzu-
reichen. 
 
Eine Abrechnung erfolgt auf Grundlage der nachgewiesenen Kosten über den Verwendungs-
nachweis. Dieser ist mit dem entsprechenden Formular bis zum 30.06. des Folgejahres ein-
zureichen. Mit dem Verwendungsnachweis ist ein Sachbericht sowie eine gesonderte detail-
lierte Einnahmen- und Ausgabenaufstellung vorzulegen. Verspätete oder unvollständige An-
träge bzw. Verwendungsnachweise können eine Einstellung der Zahlung bzw. Rückforde-
rung der Zuschüsse nach sich ziehen. 
 

8 Inkrafttreten 
 
Diese Regelungen treten zum 1. Januar 2025 in Kraft. 
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